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RS OGH 1993/4/28 3Ob522/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1993

Norm

MRG §12 Abs3 Ca

Rechtssatz

Nur die Erhöhung des Hauptmietzinses, nicht aber die eines vereinbarten besonderen Entgeltes für die Benützung der

Außenmauern anläßlich der Errichtung eines Geschäftslokales kann bei einer Unternehmensveräußerung begehrt

werden.
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